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Vor- und Nachteile einer Anlagestiftung (SWOT-Analyse)

	Stärken
· Selbsthilfeorganisation  Mitwirkungsrechte/ Mitgestaltungsrechte der Anleger (AV, SR, Kommissionen)
· Transparenz und Governance ( BVV2 und ASV) gleich für PKs und AST
· AST verwalten substanzielle Volumina an Vorsorgegelder
· Aufsicht: Time-to-market bei der Lancierung von neuen Anlagegruppen sowie Flexibilität bei alternativen Anlagen
· NAV-basierte, steuereffiziente Realwertanlagen (inkl. Ausland)
· Von CH PK anerkanntes und geschätztes Anlagevehikel
· Auf CH PK zugeschnittene Anlagevehikel; einfacher Zugang zu komplexen Anlagelösungen (nicht-traditionelle Anlagen)
· Anlegerkreis bekannt  Vorteile gegenüber Regulatoren (FATCA, FIDLEG/FINIG/FINFRAG, KYC, etc.) 
 Quellensteuerbefreiung analog PKs
· Keine Verrechnungssteuern  Rückforderungsberechtigt
· Gleiche Aufsicht wie PKs
· KGAST Immo Index = USP
· Gewährleistung BVG-Konformität
	Schwächen
· Keine Stempelsteuerbefreiung  Aufwändige Master/Feederstrukturen mittels IF nötig 
 AST nicht kompetitiv bei grossen, indexierten Volumen; 
 Sacheinlagen immer nur noch mit Stempel
 keine direkten Aktionärsstimmrechte / Gläubigerrechte
 doppelte Aufsicht (Kosten, Time-to-market, etc.)
 Seclending Entscheid bei Fonds

· Keine Mehrwertsteuerbefreiung
· Volumenplafonierung durch eingeschränkten Anlegerkreis
· Einschränkungen durch ASV und BVV2 (Diversifikationsvorschriften etc.)
· Heterogene AST-Strukturen: Unterschiedliche Bedürfnisse der verschiedenen AST
· AST / KGAST weiss nicht, wie die Wahrnehmung der AST bei den potentiellen Kunden ist


	Chancen
· DBA CH-USA: Vollständige Steuerbefreiung für alle VE 
 quellensteueroptimierte AST bezüglich USA können liquidiert werden
· Bei der Abschaffung der Stempelsteuern und MWSt hätten AST gleich lange Spiesse wie Anlagefonds bei traditionellen Anlagen
· 1e Pläne
· Vereinfachte Auslandengagements, wenn AST bekannt als Vorsorgeeinrichtung  OAK: Englische Homepage
· Vermehrt als Selbsthilfeorganisation wahrgenommen werden, Avareness bei den Kunden
	Risiken
· Verschärfte Regulierung: OAK nähert sich FINMA an / ASV und BVV2 nähern sich KAG/KVV an
 könnte sich negativ auf die Lancierung von alternativen Anlagegruppen auswirken
 „Same business same rules“ ist i.O., wenn zwischen PKs und AST verglichen wird, nicht zwischen Fonds und AST
· Konsolidierungsprozess bei den PKs könnte sich negativ auf das Produktangebot der AST auswirken (Anlagegruppen mit kleineren Volumen nicht mehr gefragt)
· „Look-through“ verschärft bei AST gefordert. Von Fonds wird dies nicht und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht verlangt.
· [bookmark: _GoBack]„Falschdeklaration“ der Fonds (als BVV2 konform betitelt) führt Kunden in die Irre
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